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An den Südtiroler Landtag  
z.Hd. Herrn Präsidenten Arnold Schuler 
Silvius-Magnago-Platz 6  
39100 Bozen  

 
Bozen, 09. Juli 2025 

 
 Anfrage  
 an die Südtiroler Landesregierung 

 

 

Auftragsprämien: Wer hat den Spielraum des Landes genutzt?  
 
Die Südtiroler Landesregierung hat in ihrem Beschluss Nr. 427/2024 und einer späteren 
Verlängerung den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit 
gegeben, eine eigene Regelung zur Auszahlung der Auftragsprämien im Sinne von Artikel 45 
des GVD Nr. 36/2023 zu treffen. Unter anderem konnten Schwellenwerte eingeführt werden, 
unterhalb denen keine Auftragsprämien ausbezahlt werden.  
 
 
Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung: 
 

1. Welche der 116 Südtiroler Gemeinden haben bis zum 30. Juni 2025 eine eigene Regelung 
für die Auszahlung von Auftragsprämien getroffen und einen entsprechenden 
Beschluss gefasst? 

 
2. Welche der 7 Südtiroler Bezirksgemeinschaften haben bis zum 30. Juni 2025 eine eigene 

Regelung für die Auszahlung von Auftragsprämien getroffen und einen entsprechenden 
Beschluss gefasst? 

 
Ich bitte höflich um die Übermittlung der jeweiligen Beschlüsse. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Andreas Leiter Reber 
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